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Beschlußvorschlag: 
 
Der Kreistag des Landkreises Uckermark beschließt die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den 
übrigen ÖPNV des Landkreises Uckermark in den Punkten Investitionsbedarf und Finanzierungskonzept mit 
dem Planungshorizont 2002 – 2006 gemäß der Anlage. 
 

zuständiges Amt:       

80  Herr Tramp  Herr Hartwig  Herr Dr. Benthin 
  Amtsleiter  Dezernent  Landrat 
       
abgestimmt mit: 
Amt  Name   Unterschrift 

Kämmerei Herr Förster 
  
  
 
Beratungsergebnis: 

Kreistag/ 
Ausschuß 

Datum Stimmen Stimm- 
enthaltung 

Einstimmig Lt. Beschluß- 
vorschlag 

Abweichender 
Beschluß 

 (s.beiliegendes Formblatt)
  Ja Nein     

HFA  14.11.01       

WBVA 19.11.01       

KA 20.11.01       

KT 05.12.01       

 



 
 
Begründung: 
 
Der Nahverkehrsplan für den übrigen ÖPNV ist durch die Aufgabenträger gem. 
ÖPNV-Gesetz Brandenburg in finanzieller Hinsicht mit fünfjähriger 
Planungsvorausschau fortzuschreiben. Letztmalig wurde vom Kreistag im Juni 2000 
bis zum Planungshorizont 2004 der Investitionsbedarf und das Finanzierungskonzept 
beschlossen.  
 
Kernaussage des neuen Finanzierungsplanes ist eine deutliche Senkung des 
kreislichen Anteils der Förderung für den ÖPNV gegenüber der bestehenden 
Beschlußlage. Zudem soll der kreisliche Zuschuß für die Folgejahre konstant gehalten 
werden. Alle sich aus der Inflationsrate ergebenden Finanzierungserfordernisse sind 
durch die Verkehrsunternehmen zu erbringen. Grundlage der Finanzierung sind zum 
Einen eine konsequente Fortführung aller Rationalisierungsmöglichkeiten und zum 
Anderen neue Finanzierungsmöglichkeiten in Folge eines gewonnenen Rechtsstreits 
der Verkehrsunternehmen. 
 
Beim Investitionsbedarf werden im Nahverkehrsplan die Planungen der 
Verkehrsunternehmen und Gemeinden nachrichtlich übernommen. Die Übernahme ist 
Grundvoraussetzung für die spätere Option einer Förderung nach dem 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz durch das Landesamt für Bauen Verkehr und 
Straßenwesen. Die Investitionen im Busbereich sichern eine Laufzeit pro Bus von 10 
Jahren bzw. ca. 600.000 km Laufleistung. 
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5 Investitionsbedarf 

5.1 Verkehrsunternehmen 

Für die Sicherstellung der ÖPNV-Bedienung im Landkreis Uckermark besteht der in 
Tab. 5-1 angeführte Investitionsbedarf der Verkehrsunternehmen und der vertraglich 
gebundenen Subunternehmen in Höhe von 19.513.800 EUR für die Jahre 2002 – 
2006. 
Mit den Betriebshöfen in Angermünde, Prenzlau, Schwedt/Oder und Templin 
bestehen wesentliche Voraussetzungen für die Realisierung des übrigen ÖPNV. Die 
Investitionsmaßnahmen konzentrieren sich deshalb seit 1997 auf den Ersatz von 
Omnibussen und im kleineren Umfang auf Rationalisierungsmittel, die Erneuerung 
verschlissener Anlagegüter sowie Investitionen für den Kundenservice und eine 
effizientere Fahrdienstplanung. 
Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden Fördermittel nach dem 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Eigenkapital, Abschreibungen und Kredite 
genutzt. 
Die Investitionen der Subunternehmer für den übrigen ÖPNV bestehen in den 
nächsten Jahren ebenfalls aus Ersatzinvestitionen in den Fuhrpark. 
 
Durch das Finanzierungskonzept wird eine Laufzeit pro Bus von ca. 10 Jahren 
und 600.000 Km erreicht. 
 

Tabelle 5-1: Investitionsbedarf der Verkehrsunternehmen für den übrigen 
ÖPNV im Landkreis Uckermark [EUR] 

Bezeichnung der 
Investition 

Kosten 
gesamt 
 

davon 
2002 
 

davon 
2003 
 

davon 
2004 
 

davon 
2005 
 

davon 
2006 
 

Fahrzeuge 17.666.300 3.276.100 4.129.100 3.552.900 3.528.200 3.180.000

Anzahl der 
Fahrzeuge   

80 15 19 16 16 14 

sonstige 
Investitionen 

1.847.500 1.085.100 303.100 153.100 153.100 153.100 

Summe 19.513.800 4.361.200 4.432.200 3.706.000 3.681.300 3.333.100

Quelle: Planungen der konzessionsinnehabenden Verkehrsunternehmen und deren 
Subunternehmer 
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5.2 Städte, Ämter und Gemeinden1  

Der zukünftige Investitionsbedarf der Städte, Ämter und Gemeinden beträgt für die 
Jahre 2002 – 2006 im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs  
3.620.019 EUR und ist in der Tabelle 5-2 aufgeführt.  
 
Tabelle 5-2: Investitionsbedarf der Städte, Ämter und Gemeinden 

Voraussichtliche Investitions-
summe in EUR 

Bemerkungen 

Stadt 
Schwedt/Oder 

2.129.019 
 

LSA-Beeinflussung, Erneuerung 
Bushaltepunkte, Verbindungsstraße 
Kunow-Kummerow, Bahnhofsumfeld, 
sonstige ÖPNV-Infrastruktur 

Stadt Angermünde  keine neuen Planungen 

Stadt Templin  Bedarf realisiert 

Stadt Prenzlau 92.033 Buswartehallen 

Amt Templin Land  Bedarf realisiert 

Amt Brüssow 18.407 Buswartehallen 

Amt Gartz (Oder) 25.565 Buswendeschleife 

Amt Boitzenburg 350.874 Buswartehallen/Warteflächen 

Amt Nordwest-UM. 166.170 Buswartehallen 

Amt Prenzlau Land 30.678 Buswartehallen 

Angermünde Land 61.355 Buswartehallen 

Amt Gramzow 563.388 Buswartehallen und Buswende-
schleifen, Wichtige Umsteigeanlage 

Amt Gerswalde 115.041 Buswartehallen 

Amt Oder – Welse 8.181 Buswartehalle 

Amt Lübbenow 49.084 Buswartehallen 

Amt Lychen 10.226 Buswartehallen 

LK Uckermark 3.620.019  

Quelle: Planungen der Städte und Ämter 
 

                                                 
1 Detailplanungen der Städte und Ämter sind in der Anlage aufgeführt 
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6 Finanzierungskonzept 
Der Landkreis Uckermark ist gemäß ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg 
Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV im Landkreis. Der Landkreis ist verantwortlich 
für die Absicherung der Daseinsvorsorge im übrigen ÖPNV und trägt die 
Finanzverantwortung. Die Nahverkehrsplanung des Landkreises Uckermark wurde auf 
Basis des am 01.01.1996 in Kraft getretenen ÖPNV-Gesetzes und den darin 
enthaltenen Förderungssummen für den übrigen ÖPNV beschlossen. 
 
Im Jahr 2000 wurde das ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg hinsichtlich der 
Förderung von Verkehrsdienstleistungen geändert. Dadurch bleiben die 
Landeszuwendungen für den übrigen ÖPNV konstant bei 30 Mio. DM (15,34 Mio. 
EUR) pro Jahr. Auf den Landkreis Uckermark entfallen davon jährlich ca.  
1.130.000 EUR. 
 
Zur Sicherung der ausreichenden Bedienung sind die sinkenden Landesmittel durch 
kreisliche Mittel für den ÖPNV zu ergänzen. Die jährliche kreisliche Förderung 
verringert sich von 2,87 Mio. EUR (5,60 Mio. DM) im Jahr 2000 auf 2,45 Mio. EUR 
(4,79 Mio. DM) ab dem Jahr 2002. 
 
Für besondere Bedienungen bei Stadtverkehren erfolgen vertragliche Finanzierungen 
durch die jeweiligen Städte. 
 
Die zusätzlichen Aufwendungen für Verkehrsleistungen im übrigen ÖPNV infolge von 
Streckenstillegungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) werden dem 
Aufgabenträger auf Nachweis vom Land Brandenburg erstattet, so daß der Landkreis 
nicht belastet wird. 
 
Durch die Verkehrsunternehmen werden Optimierungen hinsichtlich der 
Leistungserbringung zur Kompensation der Inflationsrate kontinuierlich fortgeführt. 
Mit dem Finanzierungskonzept wird der aktuelle Bedienstandard im übrigen ÖPNV 
entsprechend der vom Kreistag beschlossenen verkehrspolitischen Leitlinien des 
Landkreises Uckermark im Planungshorizont gesichert. 
 
Tabelle 6-1      Finanzierungsplan für den übrigen ÖPNV [EUR] 
 
Förderung 
durch: 

2002 2003 2004 2005 2006 

Land  1.130.000 EUR 1.130.000 EUR 1.130.000 EUR 1.130.000 EUR 1.130.000 EUR

Städte 105.000 EUR 105.000 EUR 105.000 EUR 105.000 EUR 105.000 EUR

Kreis 2.450.000 EUR 2.450.000 EUR 2.450.000 EUR 2.450.000 EUR 2.450.000 EUR

Summe 3.685.000 EUR 3.685.000 EUR 3.685.000 EUR 3.685.000 EUR 3.685.000 EUR

zzgl.         
SPNV-Ersatz 727.000 EUR 727.000 EUR 727.000 EUR 727.000 EUR 727.000 EUR

Endsumme 4.412.000 EUR 4.412.000 EUR 4.412.000 EUR 4.412.000 EUR 4.412.000 EUR

 
 








